
Soll-/Ist-Vergleiche der Versicherungsbedingungen
Bedingungsvergleich

 

Nr.
Was ist

versichert

Musterbedingungen

GDV
Allianz Basler Generali Gerling HDI Signal Iduna Victoria Zürich

1. Sonstige
versicherte
Sachen auf dem
versicherten
Grundstück

• Klingel- und  Brief-
  kastenanlagen
• Müllboxen
• Terrassen

• Klingel- und  Briefkasten-
  anlagen
• Müllbehälterboxen
• Wohnterrassen
• Einfriedungen (einschl.
  Zäune, Mauern, Hecken)
• Hof- und Gehsteigbe-
  festigungen
• elektrische Freileitungen,
  Ständer, Masten
• Hundehütten- und
  Zwinger
• Rundfunk- und Fernseh-
   antennenanlagen, Satel-
   litenempfangsanlagen
• Wäschespinnen (sofern
   fest im Boden verankert)
• Wege- und ‚ Gartenbe-
   leuchtungen
• Überdachungen und
   Pergolen

• Klingel- und Brief-
  kastenanlagen
• Müllboxen
• Terrassen

• Briefkästen und Hausnummern
• Firmenschilder
• Fahrradständer
• Terrassenbefestigungen
• Einfriedungen
• Regenwasserauffangbehälter
• Zufahrts- u. Gehsteigbe-
   festigungen
• Fahnenmasten
• Brunnen
• Fest verankerte Kinderspiel-
   geräte
• Sende- und/oder Empfangs-
  antennen
• Wäsche- u. Teppichstangen,
   Wäschespinnen
• Trennwände
• Garten- u. Grundstücks-
   beleuchtung
• Überdachungen und Pergolen
• Anlagen zur Strom- und
   Wärmeerzeugung
• Swimmingpools

• Klingel- und Briefkasten-
  anlagen
• Müllboxen
• Terrassen

• Klingel- und Briefkasten-
  anlagen
• Müllboxen
• Terrassen

• Beleuchtungs- und
   Briefkastenanlagen
• Müllbehälterboxen
• Terrassenbefestigungen
• Einfriedungen
• Hof- und Gehsteigbe-
   festigungen
• elektrische Freileitungen,
  Ständer, Masten
• Hundezwinger
• Antennen und Sat –
  Schüsseln
• Überdachungen und
  Pergolen
• Garten-, Geräte- und
  Gewächshäuser
• Schaukästen, Vitrinen
   und Werbeträger

• Beleuchtungs-, Briefkas-
   ten- u. Klingelanlagen
•  Müllbehälterboxen
• Terrassenbefestigungen
• Einfriedungen
• Hof- und Gehsteigbe-
  festigungen
• elektrische Leitungen u.
   Freileitungen, Ständer,
   Masten
• Hundezwinger/hütten
• Antennenanlagen (auch
   Parabol)
• Gartenkamine
• Kinderschaukeln
• Schutz- und Trenn-
   wände
• Überdachungen und
  Pergolen

Nicht
zusätzlich
aufgeführt

2. Mietausfall 12 Monate 24 Monate 12 Monate Keine Mitversicherung 12 Monate 12 Monate 12 Monate 24 Monate gemäß Vereinbarung

3. Definition Brand Brand ist ein Feuer, das
ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden
ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener
Kraft auszubreiten
vermag.

Brand ist ein Feuer, das ohne
einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen
hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.
Ersetzt werden auch
Brandschäden, die an ver-
sicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem
Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen
Zwecken ausgesetzt werden; dies
gilt auch für Sachen, in denen
oder durch die Nutzfeuer oder
Wärme erzeugt vermittelt oder
weitergeleitet wird.

Brand ist ein Feuer,
das ohne einen
bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist
oder ihn verlassen hat
und das sich aus
eigener Kraft
auszubreiten vermag.

Brand ist ein Feuer, das ohne
einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen
hat und das sich aus eigener Kraft
ausbreiten kann.

Mitversicherung von Seng-
schäden bis zu € 500,00

Brand ist ein Feuer, das ohne
einen bestimmungsgemäßen
Herd entstanden
ist oder ihn verlassen hat und
das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

Mitversichert sind  Brand-
schäden, die an den ver-
sicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem
Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen
Zwecken ausgesetzt werden.

Brand ist ein Feuer, das
ohne einen
bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat und das
sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

Brand ist ein Feuer, das ohne
einen bestimmungs-gemäßen
Herd entstan-den ist oder ihn
verlassen hat und das sich
aus ei-gener Kraft
auszubreiten vermag.

Brandschäden, die an ver-
sicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem
Nutzfeuer oder Wärme zur
Bearbeitung oder sonsti-
gen Zwecken ausgesetzt
werden, sind mitver-sichert.

Der Versicherer ersetzt auch
Überspannungs-schäden
durch Gewitter, die nicht
Folge eines Blitzschlages
sind.

Brand ist ein Feuer, das
ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstan-den
ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener
Kraft auszureiten vermag.

Brandschäden, die an
versicherten Sachen da-
durch entstehen, dass sie
einem Nutzfeuer oder
Wärme zur Bearbeitung
oder sonstigen Zwecken
ausgesetzt werden, sind
mitversichert.

Brand ist ein Feuer, das ohne
einen bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist oder ihn
verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten
vermag.
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4. Definition
Leitungswasser

Leitungswasser ist Was-
ser, das bestimmungs-
widrig ausgetreten ist aus
• Zu- oder Ableitungsroh-
  ren der Wasserversor-
  gung oder den damit
  verbundenen
  Schläuchen
• mit den Zu- und  Ableit-
   tungsrohren der Was-
   serversorgung verbun-
   denen Einrichtungen
• Einrichtungen der
   Warmwasser- oder
   Dampfheizung
• Klima-, Wärmepumpen-
   oder Solarheizungsan-
   lagen
• Sprinkler- oder Beriese-
   lungsanlagen
• Aquarien oder Wasser-
   betten

Leitungswasser ist Wasser, das
bestimmungswidrig ausgetreten
ist aus
• Zu- oder Ableitungsroh-
   en der Wasserversorgung
• mit dem Rohrsystem der
   Wasserversorgung ver-
   bundenen sonstigen
   Einrichtungen
• Einrichtungen der Warmwasser-
oder Dampfheizung
• Klima-, Wärmepumpen-
  oder Dampfheizung
• Aquarien oder Wasser-
  betten
• Regenableitungsrohre,
  die innerhalb versicherter
  Gebäude verlegt sind.
  Als innerhalb eines Ge-
  bäudes gilt nicht der  Be-
  reich zwischen den Fun-
  damentenunterhalb des
  Gebäudes

Leitungswasser ist
Wasser, das bestim-
mungswidrig aus-
getreten ist aus
• Zu- oder Ableitungs-
  rohren der Wasser-
  versorgung
• mit dem Rohrsystem
  der Wasserversor-
  gung verbundenen
  sonstigen Einrichtun-
  gen
• Einrichtungen der
   Warmwasser- oder
   Dampfheizung
• Klima-, Wärmepum-
   pen oder Dampfhei-
   zung
• Aquarien oder
   Wasserbetten

Leitungswasser ist Wasser, das
bestimmungswidrig ausgetreten
ist aus
• Zu- und Ableitungsrohren der
  Wasserversorgung oder damit
  verbundenen Schläuchen
• mit dem Rohrsystem verbun-
  denen Einrichtungen oder aus
  deren wasserführenden Teilen
• Einrichtungen der Warmwas-
  ser- oder Dampfheizung
• Klima-, Wärmepumpen- und
  Solarheizungsanlagen

• Aquarien oder Wasser-
   betten
• im Haus verlaufenden
   Regenfallrohren

Leitungswasser ist Wasser,
das bestimmungswidrig
ausgetreten ist aus
• Zu- oder Ableitungs-
  rohren der Wasserver-
  sorgung oder den damit
  verbundenen Schläu-
  chen
• mit den Zu- und Ablei-
   tungsrohren der Was-
   serversorgung verbun-
   denen Einrichtungen
• Einrichtungen der Warm-
   wasser- oder Dampf-
   heizung
• Klima-, Wärmepumpen-
   oder Solarheizungsan-
   lagen
• Sprinkler- oder Beriese-
   lungsanlagen
• Aquarien oder
   Wasserbetten

Leitungswasser ist Was-
ser, das bestimmungs-
widrig ausgetreten ist aus
• Zu- oder Ableitungs-
  rohren der Wasserver-
  sorgung oder den damit
  verbundenen Schläu-
  chen
• mit den Zu- und Ablei-
   tungsrohren der Was-
   serversorgung verbun-
   denen Einrichtungen
• Einrichtungen der Warm-
   wasser- oder Dampf-
   heizung
• Klima-, Wärmepumpen-
   oder Solarheizungsan-
   lagen
• Sprinkler- oder Beriese-
   lungsanlagen
• Aquarien oder
   Wasserbetten

Leitungswasser ist Wasser,
das bestimmungswidrig
ausgetreten ist aus
• Zu- oder Ableitungs-
  rohren der Wasserver-
  sorgung
• mit dem Rohrsystem ver-
  bundenen sonstigen Ein-
  richtungen oder Einrich-
  tungen oder Schläuchen
  der  Wasserversorgung
• Anlagen der Warm-
  wasser- oder Dampfhei-
  zung
• Sprinkler- o. Beriese-
   lungsanlangen
• Aquarien, Zimmer-
  brunnen, Wassersäu-
  len u. Wasserbetten
• innenliegenden Regen-
  abflussrohren und de-
  ren Behälter in
  Gebäuden

Leitungswasser ist Wasser,
das bestimungswidrig
ausgetreten ist aus
• Zu- oder Ableitungs-
  rohren der Wasserver-
  sorgung
• mit dem Rohrsystem
  verbundenen sonstigen
  Einrichtungen
  oder Einrichtungen
  oder Schläuchen
• Anlagen der Warm-
  wasser- oder Dampf-
  heizung
• Klima-, Wärmepumpen
  oder Solarheizungsan-
  lagen
• Sprinkler- o. Berie-
  selungsanlangen
• Aquarien oder
  Wasserbetten
• im Gebäude verlau-
  fende Regenfallrohre
• Zisternenanlagen

Leitungswasser ist Wasser, das
bestimmungswidrig ausgetreten
ist aus
• Zu- oder Ableitungs-
  rohren der Wasserver-
  sorgung oder den damit
  verbundenen Schläu-
  chen
• mit den Zu- und Ablei-
   tungsrohren der Was-
  serversorgung verbun-
  denen Einrichtungen
• Einrichtungen der
   Warmwasser- oder
   Dampfheizung
• Klima-, Wärmepumpen-
   oder Solarheizungsan-
   lagen
• Sprinkler- oder Beriese-
   lungsanlagen


